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Neunte Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  

vom 23.7.2019 

Aufgrund des § 57 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 16.9.2014 (GV.NRW  Seite 547), zuletzt geändert am 17.10.2017 (GV.NRW 
Seite 806)  und § 14 der Satzung der Studierendenschaft hat das Studierendenparlament 
folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Beitragsordnung der Studierendenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 
5.6.2015, zuletzt geändert am 28.2.2019,  wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 wird wie folgt geändert: 
„6. Ein Beitrag von 1,50 € als Beitrag für das Hochschulradio.“ 

2. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr.7 wird wie folgt geändert: 
„7. Ein Beitrag von 0,40 € für die Rückerstattung der Kosten der Semestertickets 
VRR und NRW bei sozialer Bedürftigkeit gemäß § 4.“ 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung der 
Studierendenschaft in Kraft. 

Sie gilt für die ab dem Wintersemester 2019/20 nach der Beitragsordnung zu erhebenden 
Beiträge. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf vom 13.5.2019 sowie der Genehmigung des Rektorats vom  
19.6.2019 

Düsseldorf, den 23. Juli 2019 

Christian Bruns 

SP-Präsident 


